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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Stadtrat 15.12.2021 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Stadtrat zieht die Entscheidung über den Beratungsverlauf zum Haushalt 2022/2023 an sich 

und beschließt die Änderung der Sitzungsplanung in den Monaten Dezember 2021 bis März 2022 

und den Beratungsverlauf zum Doppelhaushalt 2022/2023 gemäß der Anlage 1 bis 4.  

 

 

 

 

15.12.2022, gez. A. Bausewein   
Datum, Unterschrift 

 

  

 

01 Bereich Oberbürgermeister 

   
Der Oberbürgermeister 

Titel der Drucksache: 

Beratungsverlauf zum Haushalt 2022/2023 - 

Änderung der Sitzungsplanung; Entscheidung 

des Stadtrates 

 

Drucksache 2459/21 
 

Stadtrat 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling X Nein  Ja, siehe Anlage Dem ografisches Controlling X Nein  Ja, siehe Anlage 

F inanzielle Auswirkungen X Nein  Ja → Nu tzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

D e ckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2021 2022 2023 2024 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  D e ckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

F ristwahrung 

 Ja X Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Anlage 1 – Beratungsverlauf  

Anlage 2- Terminplanung Anhörung 

Anlage 3- Terminplanung Ortsteilratssitzungen 

Anlage 4- Änderung Sitzungsplanung  

Anlage 5 – Sitzungsplanungsänderung aus Drucksache 2206/21 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Zur Durchführung des Beratungsverlaufes zum Doppelhaushalt 2022/2023 sind Änderungen im 

mit Drucksache 1338/21 beschlossenen Sitzungsplan 2022 erforderlich. Im Hauptausschuss zur 

Sitzung am 14.12.2021 wurde eine Drucksache (2206/21) zur Änderung der Planung vorgelegt.  Zu 

Vergleichszwecken ist in der Anlage 5 dieser Drucksache die vorgesehene Planung beigefügt. 

Weder die mit Drucksache 2206/21 vorgelegte Planung noch der alternative Antrag („der 

Beratungszeitraum für die Anhörung wird auf zwei Sitzungswochen entzerrt und es sollen 

maximal zwei Anhörungs-Sitzungen pro Woche durchgeführt werden, wobei die bestehenden 

Termine für die Ausschusssitzungen nach Möglichkeit genutzt werden“) fand keine Mehrheit.  

 

Mit vorliegender Drucksache wird dem Wunsch einiger Hauptausschussmitglieder entsprochen 

und eine alternative Sitzungsplanung (Anhörung entzerrt) vorgelegt (Anlagen 1 bis 4).  

 

Um Planungssicherheit sowohl für die Stadtratsmitglieder, Fraktionen, Ortsteilbürgermeister 

aber auch die Verwaltung zu erlangen und die Fristen für die Einladungen zu den Sitzungen 
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einhalten zu können (zugleich Begründung der Dringlichkeit), wird vorgeschlagen, dass der 

Stadtrat die ansonsten dem Hauptausschuss obliegende Entscheidung an sich zieht und an Stelle 

des ansonsten zuständigen Ausschusses in der Sache entscheidet (§ 14 Abs. 11 Ge schäftsordnung). 
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